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IV .

Die Taͤtigkeit des Zentrums zuguntten

des kaufmaͤnnilchen Mittelltandes .
tr2

1. Der ſchon zu Beginn der Legislaturperiode ge⸗
ſtellte Antrag des Zentrums betreffend den kaufmänniſchen
Mittelſtand gelangte ſofort bei Wiederaufnahme der Be —

ratung zur Verabſchiedung . Der Antrag lautete ( Nr . 163 ) :
Zum Schutze des Mittelſtandes , inbeſondere des Kleinhandels ,

dem Reichstag Geſetzentwürfe vorzulegen , durch welche
1. das Geſetz über den unlauteren Wettbewerb erweitert ;
2. das Ausverkaufsweſen geregelt ;
3. die Härten der Abzahlungsgeſchäfte beſeitigt ;
4. den Beamten des Reiches , des Heeres und der Marine wie

denen der Einzelſtaaten und den Offizieren die Gründung
und den Betrieb von Warenhäuſern unterſagt wird .

Die Nationalliberalen hatten gleichfalls einen Antrag
zur Bekämpfung des Ausverkaufsunweſens eingebracht
( Nr . 183 ) . Derſelbe enthielt einen eingehenden Geſetzentwurf
mit namentlich ſehr weitgehenden Polizeimaßnahmen . Des⸗

halb ſtellten die Abgeordneten Gröber , Trimborn ,
Dr . Schaedler , Erzberger den Antrag ( Nr . 516 ) : die

in der Reſolution Patzig und Genoſſen enthaltenen Geſetzes —
vorſchläge den verbündeten Regierungen als Material zur

Regelung des Ausverkaufsweſens vorzulegen .

Auch die Konſervativen brachten einen Antrag zur

verſchärften Bekämpfung des Ausverkaufsweſens ein ( 173) .
Über die Anträge wurde verhandelt am 30 . November

und 2. Dezember 1904 und dieſelben von den Abgeordneten
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Roeren ( 102 . Sitzung , S . 3269 ) , Gröber ( 102 . Sitzung , S .

3285 ) und Erzberger (103. Sitzung , S . 3304 ) begründet . Die
Regierung gab keine Erklärung hierbei ab . Der Abg .

Roeren wandte ſich in erſter Linie gegen das Ausverkaufs⸗

weſen und forderte ein geſetzliches Verbot des Nachſchubs
von Waren ; bezüglich der Abzahlungsgeſchäfte rügte er

inſonderheit , daß dieſe ihre Verträge nun in der Form

von Mietverträgen abſchließen , ſo zu den „gefährlichſten

Ausbeutungsinſtituten “ werden und den „ Ruin zahlreicher

Exiſtenzen mit ſich führen “ . Beamte und Offiziere ſollen

ſich nicht an dem Betrieb und an der Gründung von

Warenhäuſern beteiligen ; ſie ſollen nicht dem Geſchäfts⸗

mann , der die Gelder für ihre Beſoldung aufbringen muß ,

Konkurrenz bereiten . Abg . Gröber betonte , daß das

Zentrum auf die Erhaltung und Kräftigung des Mittel⸗

ſtandes das größte Gewicht lege , weil dieſer die beſte

Stütze einer guten und dauerhaften Geſellſchaftsordnung
ſei . Das Geſetz über den unlauteren Wettbewerb habe

bereits viel genützt ; jetzt müſſe es verbeſſert werden . Der

Konkursausverkauf ſei das allerſchlimmſte ; hier werde

vielfach Unfug getrieben . Das mietweiſe Überlaſſen von

Waren falle auch unter das Geſetz über die Abzahlungs —

geſchäfte ( § 6) und ſei bereits verboten ; hier müſſe ent⸗

ſchiedener eingegriffen werden . Sodann trat der Abg .

Gröber der Außerung des Sozialdemokraten Peus ſehr

ſcharf gegenüber : „ Es iſt auch eine falſche Auffaſſung ,

als ob die Vernichtung des ſelbſtändigen Mittel —

ſtandes ein ſolches Unglück wäre ( 167 . Sitzung vom

30 . November 1904 , S . 3278 ) . Der Abg . Erzberger

bedauerte , daß die öffentliche Anklage ſo ſelten erhoben
würde ; die verbündeten Regierungen ſollen ſich darüber
verſtändigen , daß die öffentliche Anklage ſtets erhoben

werden muß , wenn die Anzeige von einer Handwerks⸗

oder Handelskammer ausgeht . Dem Beamten und Offizier ,

die ſich in unkündbarer Stellung befinden , ſei die Gründung

und der Betrieb von Warenhäuſern zu unterſagen . Die

beklagenswerten Zuſtände in unſerm Mittelſtand ſeien auf

die abſolute Gewerbefreiheit zurückzuführen ! Der Antrag



des Zentrums wurde mit ſehr großer Mehrheit angenommen .

( Wir können es nicht unterlaſſen , hier ein recht kraſſes

Beiſpiel dafür anzuführen , wie man die Arbeit des Zen⸗
trums in manchen Kreiſen totzuſchweigen ſucht : Der dritte

Vertretertag der Innungen , Handwerker - und Gewerbe —

vereine fand dieſen Sommer in Kaſſel ſtatt . Dabei refe —
rierte der Berliner Obermeiſter Rahardt , Vorſtand der

ſtittelſtandsvereinigung über die Handwerkerfragen im

Reichstage , anerkannte , was die Konſervativen getan hatten ,

ſpendet ſelbſt Lob den Nationalliberalen ; aber vom Zen⸗
trum kein Wort ! Und doch iſt Tatſache , daß ſämtliche

Anträge zugunſten des Handwerks vom Zentrum aus —

gegangen ſind . Es hat die Reform des Geſetzes gegen
den unlauteren Wettbewerb gefordert ; der Referent unter —

drückte dieſes ! Von ihm ſtammt der Antrag zur Be —

kämpfung des Bauſchwindels , den der Abgeordnete Bur —

lage ausgezeichnet begründete . Auf dieſer Tagung erhielt
das Verdienſt der konſervative Abgeordnete Pauli . Gegen
die Konkurrenz der Gefängnisarbeit trat der Abgeordnete

Erzberger mit 2 Anträgen auf , der Referent unterdrückte

dieſes ! )

2. Bei der Beratung des Militäretats kamen die

Abg . Nacken und Erzberger ( 171 . Sitzung ) auf die

Konkurrenz der Offizierwarenhäuſer zurück . Wie letzerer

Abgeordneter bereits in der Budgetkommiſſion , ſo rügte
erſterer im Plenum , daß die Kantinen in den Uaſernen
alle möglichen Artikel führen und ſo den Geſchäfts⸗
leuten Konkurrenz bereiten . Dieſe Konkurrenz ſei um ſo

drückender , als die Kantinen nicht an die Beſtimmungen
über die Sonntagsruhe gebunden ſeien und manche Soldaten

genötigt würden , einfach hier alles einzukaufen , nicht nur

ſie , ſondern ſelbſt Beſuche , die ſie erhalten . Die Kantinen⸗

pächter ſeien infolge der hohen Pachtpreiſe genötigt , noch

ſolche Artikel zu führen ( 171 . Sitzung vom 23 . März 1905 ,

S . 5531 ) . Der Kriegsminiſter ſagte ſofortige Abſtellung

dieſes Mißſtandes zu .
3. Die Frage des Hauſierhandels und der Ein —

ſchränkung desſelben iſt ſchon im Abſchnitt Handwerk
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( S. 159 ) behandelt worden ; der anſäſſige Kaufmann aber

10 iſt hierbei mindeſtens ſo ſtark intereſſiert wie der Hand —
‚ werker .

N 4. Die Stellung der handelsagenten war infolge
einer Entſcheidung des Kammergerichts eine nicht angenehme

14 geworden ; ſie mußten den Wandergewerbeſchein löſen und

A wurden ſomit als Hauſierhändler ſtatt als Kaufleute be⸗

HFI handelt , während ſie doch letzteres ſind . Um dieſen Zuſtand

14 zu beſeitigen , hat auch das Zentrum den Geſetzentwurf

1 . Bebel unterſchrieben und angenommen :

„ In 8 44 Abſatz 1 der Gewerbeordnung iſt am Schluſſe als

10 Satz 2 einzuſchalten :
Dieſe Vorſchrift gilt auch für Handlungsagenten , die ein ſtehendes

N Gewerbe betreiben , in Anſehung der Befugnis , als Vermittler

KI oder Vertreter des Geſchäftsherrn den Ankauf von Waren vor⸗

zunehmen oder Beſtellungen auf Waren zu ſuchen . “ ( Nr . 786 . )

6 Hiernach muß den Handelsagenten die Legitimationskarte

＋ ausgeſtellt werden .

5. Den freiſinnigen Antrag auf Anderung des vereins⸗

Sollgeſetzes haben wir ſchon bei dem Abſchnitt Handels —

verträge beſprochen ; er wünſcht einen Geſetzentwurf auf

— — Grundlage :F 1

Haftung der Zollverwaltung für Verſchulden ihrer Beamten ;
1 4 Entſcheidung der Beſchwerden über Anwendung des Zolltarifs
4 durch eine richterliche Reichs - Zentralſtelle nach Anhörung von

N Sachverſtändigen ;
1 3. Bindende Kraft amtlicher Auskünfte über Zolltarifſätze ;

4. Abgrenzung der Haftung zwiſchen der Eiſenbahn - und Zoll⸗

verwaltung für Verluſt oder Beſchädigung der Waren , die ſich
in den von der Eiſenbahnverwaltung geſtellten , für die zoll —

amtliche Abfertigung und die einſtweilige Niederlegung be —

ſtimmten Räumen befinden ;
1 5. Einheitliche Regelung des Veredlungsverkehrs ;

6. Abänderung der Strafbeſtimmungen nach Maßgabe der allge —

14 meinen Rechtsanſchauungen , namentlich Beſeitigung der Konfis⸗
10 kation als Defraudationsſtrafe .

4 Dr . Spahn ſtellte den Antrag , dieſe Reſolution dem

Herrn Reichskanzler als Material zu überweiſen ( Nr . 644 ) .
Am 23 . Februar 1905 wurde darüber beraten ; der Abg .

10 Kaempf begründete den Antrag . Staatsſekretär Frhr .
von Stengel erklärte , „ daß von ſeiten der Reichsver —



waltung vorbereitende Schritte zu einer gründlichen Re —

viſion des Vereinszollgeſetzes ſchon ſeit langer Zeit , ſchon

ſeit Jahr und Tag unternommen worden ſind . Die Vor⸗

arbeiten befänden ſich in vollſtem Gange . “ ( 146 . Sitzung
vom 23 . Februar 1905 , S . 4721 . ) Angeſichts dieſer Er⸗

klärung ſtimmte der Reichstag dem Antrage Spahn ein —

ſtimmig zu .

6. In der Budgetkommiſſion des Reichstages bean —

tragte der Abg . Erzberger ( Nr . 600 ) :

„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , die Benutzung der Fern⸗
ſprecheinrichtungen unter den einzelnen Ortsfernſprechnetzen inner⸗

halb des Reichspoſtgebietes ſowie mit den Fernſprecheinrichtungen
in Bayern und Württemberg in weſentlich erhöhtem Umfange zu

ermöglichen “ .

Am 24 . Februar teilte der Antragſteller im Reichstage
die Gründe mit , die ihn zu dieſem Antrage veranlaßt

hatten . Er wies darauf hin , daß in Württemberg und

Bayern volle Freizügigkeit im Telephonverkehr beſtehe ;
von jedem württembergiſchen Orte könne man nach jedem

bayeriſchen Orte ſprechen , ſelbſt , wenn es über 10 Um⸗

ſchaltungen gehen würde . Im Reichspoſtgebiet aber dürfe

nicht über mehr als 3 Umſchaltungen geſprochen werden ;
das ſei ungenügend , namentlich für mittlere und kleinere

Städte , die nicht in einer direkten Linie liegen und für
Orte an der Grenze ; eine Ausdehnung der Benützung der

vorhandenen Einrichtungen ſei deshalb geboten . ( 148 .

Sitzung , S . 4765 . ) Die Reichspoſtverwaltung gab eine

entgegenkommende Antwort ; der Antrag wurde einſtimmig

angenommen .

7. Die Einführung einer ſtaffelförmigen Umſatzſteuer
für Großmühlen forderte eine Petition ( Nr . 570 ) zum

Schutze der kleinen Müller . In der Petition war aus⸗

geführt :

Für die Schaffung ſolcher Rieſenbetriebe beſtehe aber

weder ein volkswirtſchaftliches noch ein techniſches Bedürf —
nis . Es wäre unrichtig , daß die Großmühlen ein beſſeres

Produkt durch moderne Mahlmaſchinen liefern könnten .

Ein ebenſo gutes Mehl könnten heutzutage auch die
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kleinen Mühlen herſtellen . Auch der automatiſche Betrieb

ſei keine techniſche Verbeſſerung , er ermögliche höchſtens
die Erſparnis einige Arbeitskräfte . Die öffentliche Meinung
wäre in dieſer Beziehung irregeleitet . Neben den kleineren

und ungünſtiger gelegenen Mühlenbetrieben litte aber auch
die Landwirtſchaft unter dieſen Großbetrieben , denn die —

ſelben , meiſtens an den Hafenplätzen gelegen , wären die

Haupteinfuhrſtellen für ausländiſches Getreide , welches die

Erzeugniſſe des einheimiſchen Ackerbaues immer mehr vom

Markte verdränge . Welcher Schaden an nationalem Ver⸗

mögen entſtänden , wenn mit der Vernichtung der kleineren

Betriebe fortgeſchritten würde , ergäbe ſich ſchon daraus ,

daß der Wert der 44000 binnenländiſchen Mühlen nach
dem Feuerverſicherungswert auf 1100 - 1200 Millionen

zu veranſchlagen ſei , während die 25 meiſtbegünſtigten

Großbetriebe nur einen Wert von ca . 30 40 Millionen

Mark repräſentieren . Es ſei alſo nicht zu billigen , daß

lediglich aus Spekulationsintereſſe künſtlich neue Rieſen⸗
betriebe geſchaffen würden , wo keinerlei Bedürfnis vor —

liege , und wo es unzweifelhaft ſei , daß die neuen Unter⸗

nehmungen nur durch Vernichtung anderer mindeſtens

gleichwertiger Betriebe ſich Raum ſchaffen könnten . Hätten
die Großbetriebe die Kleinbetriebe niedergezwungen , ſo
würden dieſelben ihre Macht ausnutzen und dem Konſu⸗
menten die Preiſe vorſchreiben .

Die Petitionskommiſſion beantragte Erwägung ; die

Abg . Dr . Pichler , Erzberger , Schüler und Herold

ſtellten den Antrag auf Berüchkſichtigung ( Nr. 750) . Die

Sache kam noch nicht zur Beratung , da ſie an die

Kommiſſion zurückverwieſen wurde .

8. Die Abgeordneten Gröber und Trimborn ſtellten
den Antrag ( Nr . 661 ) :

„ dem Reichstag einen Geſetzentwurf vorzulegen , welcher gegen die

aktive und paſſive Beſtechung der in Privatunternehmungen ange⸗

ſtellten perſonen einſchreitet “.

Ein Antrag Dr . Müller - Meiningen ( Pp. ) forderte

erſt eine Enquete über die Beſtechung von Angeſtellten
und hierbei gutachtliche Vernehmung der letzteren und ihrer



Organiſationen ( Nr. 627) . Letzterer begründete ſeinen An⸗

trag am 7. März . Staatsſekretär Graf Poſadows ky wollte

erſt die Handelskammern hören ( 157 . Sitzung , S . 5052 ) .

Der Abg . Gröber hielt dieſe Anhörung nicht für über⸗

flüſſig , doch meinte er , daß die Materie bereits für die

Geſetzgebung reif ſei ( 160 . Sitzung am 10 . März 1905 ,

S . 5127 ) . Beide Anträge wurden abgelehnt , fanden aber

ſeither in der Offentlichkeit lebhaften Anklang .

9. Für den geſamten Mittelſtand , auch für das Hand⸗

werk und die Landwirtſchaft , iſt folgender Antrag des

Abg . Speck , geſtellt am 21 . März 1905 , in der Budget⸗

kommiſſion von Bedeutung :
„den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , darauf hinzuwirken , daß

die bezüglich der zollfreien derwendung von Benzin beſtehenden

Kontrollmaßregeln tunlichſt erleichtert werden “ .

Heute müſſen ſehr komplizierte Regiſter über die Ver⸗

wendung zollfreien Benzins geführt werden , was nament⸗

lich dem kleinen Unternehmer in Gewerbe und Landwirt⸗

ſchaft unangenehm iſt ; das Reichsſchatzamt ſagte eine Er⸗

leichterung der Buchkontrolle zu . ( 174 . Sitzung vom 20 .

März 1903 , S . 5644 . )

10 . Der Entwurf einer Maß⸗ und Gewichtsordnung
ging noch vor Schluß der Seſſion dem Reichstage zu .

( Nr . 754) . Der Entwurf will 1. die zwangsweiſe periodiſche

Nacheichung einführen ; 2. die Eichämter verſtaatlichen .

Die erſte Leſung fand am 5. April 1905 ſtatt . Vom

Zentrum ſprachen die Abg . Engelen und Oſel . Durch

Schluß der Seſſion fiel der Entwurf .

11 . Die Einſchränkung des Flaſchenbierhandels for⸗
derte eine Anzahl von Petitionen , über welche der Zentrums⸗

abgeordnete Wallenborn einen mit vieler Mühe aus⸗

gearbeiteten Bericht erſtattete . ( Nr. 756 . ) Die Kommiſſion

beantragte Überweiſung als Material ; die Abg . Erz -

berger und Dr . Pichler beantragten Überweiſung zur

Erwägung . Dr . Pichler begründete den Antrag damit ,

daß es ein weitverbreiteter Wunſch ſei , den Flaſchenbier⸗
handel unter Konzeſſion zu ſtellen ; dafür ſpreche die ſchlechte

Lage des Wirtsgewerbes , das ſchon unter der Konzeſſion



ſtehe und manchen Einſchränkungen unterliege , an die der

Flaſchenbierhändler ſich nicht zu halten habe . Eine Reihe
von Eingaben aber führe auch ſittliche Momente hierfür

an ; förmlicher Hauſierhandel werde mit dem Flaſchenbier

getrieben . Der Mißbrauch der geiſtigen Getränke ſteige

hierdurch immer mehr . ( 184. Sitzung vom 12 . Mai 1905 ,
S . 5984 . ) Der Sozialdemokrat Heine wandte ſich gegen
den Antrag des Zentrums , der jedoch mit ſehr großer

Mehrheit angenommen wurde .

12 . Der Kreis der Kaufleute , die zum Amte eines

Handelsrichters berufen werden können , war ſeither ſtets

beſchränkt . Ein ohne erhebliche Debatte angenommener

Geſetzentwurf ( Nr . 657 ) erweiterte dieſen Kreis um ein

beträchtliches .
Er ſchlägt vor , neben den Vorſtänden der Alktien —

geſellſchaften die Geſchäftsführer der Geſellſchaften mit

beſchränkter Haftung und die Vorſtände aller ſonſtigen in

das Handelsregiſter eingetragenen juriſtiſchen Perſonen zu

berückſichtigen . Keiner beſonderen Erwähnung bedürfen
die perſönlich haftenden Geſellſchafter einer Kommandit⸗

geſellſchaft auf Aktien . Denn ſie fallen als Vorſtände
einer juriſtiſchen Perſon oder , wenn man die Kommandit —

geſellſchaften auf Aktien als juriſtiſche Perſonen nicht anſehen
wollte , als Kaufleute , ebenſo wie die Teilhaber einer offenen
Handelsgeſellſchaft oder die perſönlich haftenden Geſell —

ſchafter einer Kommanditſchaft , ohne weiteres unter das

Geſetz . Gegenwärtig iſt zum Handelsrichter nicht befähigt ,
wer zwar eine Handelsniederlaſſung im Bezirke der Kammer

für Handelsſachen hat , aber nicht zugleich dort wohnt .
Auch die Beſchränkung iſt vielfach als ein Mißſtand
empfunden worden . Die Entwicklung der größeren Städte

drängt dahin , daß immer zahlreichere Unternehmer nur

ihre gewerblichen Niederlaſſungen in der Stadt haben , ihre
Privatwohnung aber in einem Vorort oder auf dem Lande

ſuchen . Wenn nun , wie es häufig der Fall iſt , der Wohn⸗
ort und der Ort der Handelsniederlaſſung in verſchiedenen
Landgerichtsbezirken liegen , ſo wird damit nicht nur der

Kreis der zu Handelsrichtern geeigneten Perſonen erheblich
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beſchränkt , ſondern es kommt auch nicht ſelten vor , daß im

Amte befindliche Handelsrichter lediglich infolge Wohnungs⸗
wechſels die Fähigkeit zur Bekleidung des Amtes ver⸗

lieren , was im Intereſſe der Ständigkeit der Rechtſprechung
vermieden werden muß . Der Entwurf will auch in dieſer

Beziehung Abhilfe ſchaffen , indem er im allgemeinen die

Handelsniederlaſſung der Wohnung im Gerichtsbezirke

gleichſtellt .

— — — — —
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